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werben; er foß auf ©runb beS normalen lanbläu»
ftgen 2Berte§ ermittelt werben, ben ber ©oben oor
ber Slusfuhrung ber StmeliorationSarbeiten gehabt
bat. ®er (Staat bat bie Soften beS perimeters in
gleicher SBetfe rote bie prioaten ©runbbefitser ju tragen.

3. BadbtragSïrebite.
©S ift ïlar, baß ber Koftenooranfchlag oom Sab«

1917 burdb bie Baupreife ber folgenben Sab« überholt
rourbe. Ennert einer Bauzeit oon mehreren fahren
tonnen audb unter gewöhnlichen Berbältniffen bie greife
einigermaßen anziehen; aber jebermanu bat eS noch gut
in ©rinnerung, rote in ben Sab«" 1918—1920 manch»
mal bie Koftenooranfchläge fc^on nach einem Söterteljabr
nidjt mehr eingebalten werben tonnten. SfBie otel mehr
tann bteS zutreffen bei einem SBerî, beffen ^»auptteile
in Reiten höchften IßretSftanbeS ausgeführt werben mußten
unb beffen Boßenbung acht Sah« fpäter erfolgte als bie

Sluffteßung beS BoranfchlageS.
Sautete bie Berechnung für bie ©eroâfferîorreïtion

oom Sabre 1912 auf 2,000,000 gr., fo fteflte jtdb ber
Boranfdjlag oom Sab« 1917 fchon auf 2,714,000 St-

Stuf 30. Sunt 1924 roaren ausgegeben gr. 2,949,000
baju tarn bie Snoentarbetaftung „ 67,000
Soften für bie BoflenbungSarbeiten „ 859,000

mutmaßliche ©efamtauSgabe gr. 3,875,000
®te Koftenüberfchreitung beträgt fomit runb 652,000

Stauten ober etwa 20 %. ®a feit 1917 Steigerungen
ber Söhne unb Baufioffpreife bis 100% eintraten, ift
biefeS ©rgebniS als überaus günftig ju beurteilen. @S

werben ihm wenige an bie Seite $u ftellen fein.
SJian bezahlte beifpielSwetfe:

1917 1920 1921 1924

Stundenlöhne für handlanger 50-52 105 112 92 Bp.
Sentent per Sacf (50 kg) 8.20 13.40 9.60 9.15 gr.
SteintoblenbritettSpro lOOHj 8.90 18.20 8.90 8.—gr.
Bunbbolj pro 60.— 73.75 — 61.— gr.
Tannene Bretter pro m® 98.— 105.— — 85.— gr.

ähnliche ©tfabrungen machte man audb bet ber ©üter»
pfammenlegung. Sm Booember 1924 mußte man bis
Zur Bauooflenbung mit folgenben SluSgaben redhnen:

©eometrifdbe Arbeiten, Schalungen gr. 141,000
Söeganlagen „ 602,000
Kanalifationen, ®rainage „ 402,000
Tammabtragungen „ 175,000
BerfchiebeneS, projette, Bauleitung „ 140,000

©efamtauSgaben gr. 1,460,000

Gegenüber bem Boranfdblag oon 920,000 gr. er»

geben ßdb SJtehrîoften im Betrage oon 540,000 gr. ober

gegen 60%.
Sn ber fperbfifeffion 1924 bewilligte ber ©roße Bat

beS Cantons St. @5 alten BadbtragSîrebite oon 162,000 gr.
für bie ©üterpfammenlegung unb 163,000 gr. für bie

©eroäfferforrettion im Sajerriet. Bom Bunb finb eben»

falls entfpre^enbe BadhtragSfuboentionen befchloffen ober

p erwarten.
gür bie ©üterpfammenlegung ftellen fich bie Beiträge

oon Bunb unb Kanton auf 73% ober 1,060,000 gr. ;

auf bie Beteiligten entfallen noch 27 % ober 400,000 gr.
®ie Borteile biefeS großen üorrefiionSroetfeS im

Sajerrtet werben ftcb fdjjon nach einem Sahrphnt beutlich
bemerfbar machen. SRögen auc| bie aufgewenbeten Büttel
etwaS bach erfcheinen, fo finb fie jebenfaHS für afle
Seiten wohl angebracht unb nu|bringenb angelegt.

MF" Iti if»!««» itwtfifiiiiit! iitf «>>

ricftfiae» JNimtB Mitts *ir xu ttklittltrcB, 1® «t»
Mite Rwfis s« sviKt. Bit sstliti®i.

Hretsfd?rctben Hr. 325
an bie

Sefttionen lies Scfiroeiier. ©eroeröeneröanbes.

Sßerte BerbanbSmitglieber!

I. ®er 3^utraloorfianb beS Schweizer. ©ewetbeoer»
banbeS but tu fetner Sißung oom 24. Slpril 1925 in
Bafel befihloffen, bie

3ahbc^Detfammlung
auf ©amftag, Den 4. unb Sonntag, Den 5. Suit 1925

nach Baben
einzuberufen.

©S bürfte beîannt fein, baß bie Sah«§»eifammlung
1924 in Slrbon ben BerfammlungSort Baben für 1925
mehrheitlich gewählt but mit Bücfftcbt auf bie in Baben
ftattfinbenbe Kantonalaargauifche ©ewerbeauSfteßung, bie

am 1. Suit 1925 eröffnet wirb. ®eren Befuch wirb fidb

für jeben ©ewerbetreibenben ganz offenftcljtlich lohnen,
fo baß wir auch baffen, eine recht zubireiche Teilnehmer»
Zahl an ber SubreSoerfammlung begrüßen zu fönnen.

®en |>auptoerhanblungSgegenftanb ber bteS*

jährigen SubreSoetfammlung wirb bitben bie

Beratung beS ©Utwarfes
Z« einem BunbeSgefeß Über bie berufliche SluSbilöung.

Sin ber Strung beS gentraloorftanbeS oom 16. 9Jtai
1925 wirb ber ©ntwurf befinitio bereinigt unb barauf»
bin ben Seîtionen mit bem ©rfueben zugefieflt, ihre eoen»
tuellen SOßünfthe tjtegu noch zu äußern.

®te ©rünbe, welche bie ®ire!tion unb ben gentral»
oorftanb oeranlaßt haben, in biefer grage ber ©ewerbe»
gefe|geb«ng oon bem Befd|Iuffe ber SubreSoerfammlung
oon Slrbon 1924 einigermaßen abzugeben, werben ben
Teilnehmern an ber SahreSoetfammlung in Baben zur
Kenntnis gebracht werben.

II. ®aS befinitioe TraîtanbenoerzeichniS, fowie
baS Programm für bie ®urdbfübrung ber SubreSoer»
fammlung werben wir unfern Seîtionen bekanntgeben
îônnen, fobalb wir oom DrganifationSfomitee in Baben
hierüber genau orientiert fein werben.

Borläufig ift oorgefeben, bie Tagung im Kafino
oon Baben abzuhalten.

III. Inträge ber Seîtionen. § 14 ber Sta»
tuten fchreibt cor, baß Slnträge ber Seîtionen, bie an
ber SahreSoerfammlung zur Beßanblung ïommen foßen,
ber ®ireftion beS Schweiz. ©ewerbeoerbanbeS min»
beftenS 4 SBodjen aar Slbhaltung ber SuhreSoerfamm»
lung eingereicht werben müffen.

IV. Su|rbuch für $anbwëtï unb ©ewerbe.
®aS oom Schweizer, ©eroerbeoerbanb h^uu§0egeb®ue
Sahrbudb für ^anbroerï unb ©ewerbe, 1922/24, IV. Sluf»
läge, ift ein „@e wer Her buch" im wabrften Sinne
beS SBorteS. @S oerbient weitefte Berbreitung unb fantt
beim Sefretariate beS Schweizer. ©ewerbeoerbanbeS be»

fteflt unb bezogen werben. Sein IßreiS beträgt 5 gr.
®er I. unb II. Sahigang werben zum rebuzierten greife
oon 2 gr. abgegeben.

Blit freunbeibgenöffifdbem ©ruß!

gm- bie SDireftiou beS ©c|toet§. ©etoerfiebexBattbeS :

®er ißräftbeni : f>. Tf^umt.
®ie Seîretâre : §. ©aleajzt, gürfpr.

®r. Bofiert

«s Jllustr. schwetz. Haudw. Zeitung („Meisterblatt") Sir. S

werden; er soll auf Grund des normalen landläu-
figen Wertes ermittelt werden, den der Boden vor
der Ausführung der Ameliorationsarbeiten gehabt
hat. Der Staat hat die Kosten des Perimeters in
gleicher Weise wie die privaten Grundbesitzer zu tragen.

3. Nachtragskredite.
Es ist klar, daß der Kostenvoranschlag vom Jahre

1917 durch die Baupreise der folgenden Jahre überholt
wurde. Innert einer Bauzeit von mehreren Jahren
können auch unter gewöhnlichen Verhältnissen die Preise
einigermaßen anziehen; aber jedermann hat es noch gut
in Erinnerung, wie in den Jahren 1918—1920 manch-
mal die Kostenvoranschläge schon nach einem Vierteljahr
nicht mehr eingehalten werden konnten. Wie viel mehr
kann dies zutreffen bei einem Werk, dessen Hauptteile
in Zeiten höchsten Preisstandes ausgeführt werden mußten
und dessen Vollendung acht Jahre später erfolgte als die

Aufstellung des Voranschlages.
Lautete die Berechnung für die Gewässerkorrektion

vom Jahre 1912 auf 2,000,000 Fr., so stellte sich der
Voranschlag vom Jahre 1917 schon auf 2,714,000 Fr.

Auf 30. Juni 1924 waren ausgegeben Fr. 2,949,000
dazu kam die Jnventarbelastung „ 67,000
Kosten für die Vollendungsarbeiten 859,000

mutmaßliche Gesamtausgabe Fr. 3,875,000
Die Kostenüberschreitung beträgt somit rund 652,000

Franken oder etwa 20"/«. Da seit 1917 Steigerungen
der Löhne und Baustoffpreise bis 100°/» eintraten, ist
dieses Ergebnis als überaus günstig zu beurteilen. Es
werden ihm wenige an die Seite zu stellen sein.

Man bezahlte beispielsweise:
1917 1920 1921 1924

MilMllè W WlâM 5S-L 105 112 92 Rp.
Zement per Sack (50 k?) 8.20 13.40 9.60 9.15 Fr.
Steinkohlenbriketts D M kg 8.90 18.20 8.90 8.—Fr.
Rundholz pro 60.— 73.75 — 61.— Fr.
Tannene Bretter pro 98.— 105.— — 85.— Fr.

Ähnliche Erfahrungen machte man auch bei der Güter-
zusammenlegung. Im November 1924 mußte man bis
zur Bauvollendung mit folgenden Ausgaben rechnen:

Geometrische Arbeiten, Schätzungen Fr. 141,000
Weganlagen „ 602,000
Kanalisationen, Drainage „ 402,000
Dammabtragungen „ 175,000
Verschiedenes, Projekte, Bauleitung „ 140,000

Gesamtausgaben Fr. 1,460,000

Gegenüber dem Voranschlag von 920,000 Fr. er-
geben sich Mehrkosten im Betrage von 540,000 Fr. oder

gegen 60°/».
In der Herbstsession 1924 bewilligte der Große Rat

des Kantons St. Gallen Nachtragskredite von 162,000 Fr.
für die Güterzusammenlegung und 163,000 Fr. für die

Gewäfserkorrektion im Saxerriet. Vom Bund sind eben-

falls entsprechende Nachtragssubventionsn beschlossen oder

zu erwarten.
Für die Güterzusammenlegung stellen sich die Beiträge

von Bund und Kanton auf 73°/» oder 1,060,000 Fr.;
auf die Beteiligten entfallen noch 27 °/v oder 400,000 Fr.

Die Vorteile dieses großen Korrektionswerkes im
Saxerriet werden sich schon nach einem Jahrzehnt deutlich
bemerkbar machen. Mögen auch die aufgewendeten Mittel
etwas hoch erscheinen, so sind sie jedenfalls für alle
Zeiten wohl angebracht und nutzbringend angelegt.
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Areisschreiben Nr. 325
an die

Sektionen des Schweizer. Geiverbcnerbnndes.

Werte Verbandsmitglieder!

I. Der Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbever-
bandes hat in seiner Sitzung vom 24. April 1925 in
Basel beschlossen, die

Jahresversammlung
auf Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. Juli 1925

nach Baden
einzuberufen.

Es dürfte bekannt sein, daß die Jahresversammlung
1924 in Arbon den Versammlungsort Baden für 1925
mehrheitlich gewählt hat mit Rücksicht auf die in Baden
stattfindende Kantonalaargauische Gewerbeausstellung, die

am 1. Juli 1925 eröffnet wird. Deren Besuch wird sich

für jeden Gewerbetreibenden ganz offensichtlich lohnen,
so daß wir auch hoffen, eine recht zahlreiche Teilnehmer-
zahl an der Jahresversammlung begrüßen zu können.

Den Hauptverhandlungsgegenstand der dies-
jährigen Jahresversammlung wird bilden die

Beratung des Entwurfes
zu einem Bundesgesetz Wer die berufliche Ausbildung.

An der Sitzung des Zentralvorstandes vom 16. Mai
1925 wird der Entwurf definitiv bereinigt und darauf-
hin den Sektionen mit dem Ersuchen zugestellt, ihre even-
Wellen Wünsche hiezu noch zu äußern.

Die Gründe, welche die Direktion und den Zentral-
vorstand veranlaßt haben, in dieser Frage der Gewerbe-
gesetzgebung von dem Beschlusse der Jahresversammlung
von Arbon 1924 einigermaßen abzugehen, werden den
Teilnehmern an der Jahresversammlung in Baden zur
Kenntnis gebracht werden.

II. Das definitive Traktandenverzeichnis, sowie
das Programm für die Durchführung der Jahresver-
sammlung werden wir unsern Sektionen bekanntgeben
können, sobald wir vom Organisationskomitee in Baden
hierüber genau orientiert sein werden.

Vorläufig ist vorgesehen, die Tagung im Kasino
von Baden abzuhalten.

III. Anträge der Sektionen. Z 14 der Sta-
tuten schreibt vor, daß Anträge der Sektionen, die an
der Jahresversammlung zur Behandlung kommen sollen,
der Direktion des Schweiz. Gewerbeverbandes min-
bestens 4 Wochen vor Abhaltung der Jahresversamm-
lung eingereicht werden müssen.

IV. Jahrbuch für Handwerk und Gewerbe.
Das vom Schweizer. Gewerbeverband herausgegebene
Jahrbuch für Handwerk und Gewerbe, 1922/24, IV. Auf-
läge, ist ein „Gewerblerbuch" im wahrsten Sinne
des Wortes. Es verdient weiteste Verbreitung und kann
beim Sekretariate des Schweizer. Gewerbeverbandes be-

stellt und bezogen werden. Sein Preis beträgt 5 Fr.
Der I. und II. Jahrgang werden zum reduzierten Preise
von 2 Fr. abgegeben.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für die Direktion des Schweiz. Gewerbeverbandes:

Der Präsident: Dr. H. Tschumi.
Die Sekretäre: H. Galeazzi, Fürspr.

Dr. Robert Jaeesà
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